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Migration Bachelor Regionalstudien China – Sozialwissenschaften 
 
Migration in das Wahlpflichtfach Sozialwissenschaften: 
→ sofern das Wahlpflichtfach Sozialwissenschaften bereits abgeschlossen wurde, kann das gesamte  „Wahlpflicht-
fach Sozialwissenschaften“ mit der Studienbereichsnote des alten Wahlpflichtfach angerechnet werden.  
→ sofern innerhalb des Wahlpflichtfach Sozialwissenschaften der Bereich Politikwissenschaft, der Bereich Raum- 
und Sozialentwicklung oder der Bereich Soziologie (je 24 CP) abgeschlossen ist, kann der Wahlpflichtbereich der 
neuen Struktur „Studiengangspezifisch Verbund SoWi China“ (24 LP) mit der jeweiligen Note angerechnet wer-
den.  

Alte PO Neue PO Bemer-
kungen Teil-

grup
pe 

Modultitel CP P/
W

Soll Modultitel LP P/
W 

Soll 

Po
lit

ik
w

is
se

ns
ch

af
t 

Einführung in die Politi-
sche Theorie und Ideen-
geschichte  

6 W 48 Für beide erbrachte 
Prüfungen wird das 
BM Politikwissen-
schaft III angerechnet 

12 W 181 
+ 
242 

Die Note 
setzt sich 
zu gleichen 
Teilen aus 
den beiden 
Noten der 
Seminare 
der alten 
PO zu-
sammen 

Einführung in die Ver-
gleichende Politikwis-
senschaft: Vergleichen-
de Analyse Politischer 
Institutionen 

6 W

Einführung in die Euro-
päische Politik  

6 W Für beide erbrachte 
Prüfungen wird das 
BM Politikwissen-
schaft II angerechnet 

12 W Die Note 
setzt sich 
zu gleichen 
Teilen aus 
den beiden 
Noten der 
Seminare 
der alten 
PO zu-
sammen 

Einführung in die Ver-
gleichende Politikwis-
senschaft: Vergleichen-
de Politische Ökonomie 

6 W

Einführung in die Inter-
nationalen Beziehungen  

6 W BM Politikwissen-
schaft I 

6 W Wird mit 
Note ange-
rechnet 

Seminar – Außenpolitik 4 W Für eine erbrachte 
Prüfung wird das EM 
Seminar Politikwis-
senschaft angerechnet 

6 W Wird mit 
Note ange-
rechnet; 
wenn mehr 
als eine 
Prüfungs-
leistung 
erbracht 
wurde, 
wird die 
bessere 
Note über-
nommen 

Seminar – Internationale 
Politik 

4 W

Seminar – Politische 
Theorie und Ideenge-
schichte  

4 W

Seminar – Europäische 
Politik 

4 W

Seminar – Vergleichen-
de Politikwissenschaft  

4 W

Aktuelle Fragen der  
Politikwissenschaft  

4 W

                                                            
1 Neuer Basisbereich mit den Pflichtmodulen Grundlagen der Sozialwissenschaften (9 LP)und Quantitative Methoden (9 LP). 
2 Neuer Wahlpflichtbereich mit den Modulen:  Soziologie I (9LP), Soziologie II (9 LP), Einführung in die Psychologie für Sozialwis-
senschaftler (6 LP), Politikwissenschaft I (6 LP), Politikwissenschaft II (12 LP), Politikwissenschaft III (12 LP), Seminar Politikwissen-
schaft (12 LP), Neue Wachstumsräume und Entwicklungsländer (Verbund) (6 LP), Wirtschaftsgeographie (12 LP), Wirtschaftsgeo-
graphie (12 LP), Bachelorseminar Wirtschaftsgeographie (6 LP), Kooperatives Wirtschaften (6 LP), Solidarisches Wirtschaften (6 
LP) 
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 Aktuelle Fragen der  

Politikwissenschaft I 
4   Kann gemäß den unten 

angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 Aktuelle Fragen der  
Politikwissenschaft II 

6   Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

So
zi

ol
og

ie
 

Einführung in die Sozio-
logie:  
Makrosoziologie  

4 W  Für beide erbrachten 
Prüfungen wird das 
BM Soziologie I ange-
rechnet 

9 W Die Note 
setzt sich 
zu gleichen 
Teilen aus 
den beiden 
Noten der 
Seminare 
der alten 
PO zu-
sammen 

Einführung in die Sozio-
logie:  
Mikrosoziologie  

4 W

 

Sozialstrukturanalyse 4/8 W  BM Soziologie II 9 W Wird mit 
Note ange-
rechnet 

 

Seminar – Netzwerke 
und Organisationen 

6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 

Seminar – Struktur und 
Wandel von Gesell-
schaften 

6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 

Aktuelle Fragen der 
Soziologie 

6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 

Seminar – Soziologie 6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 

Ergänzungsseminar –  
Soziologie  

6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 

Schwerpunktseminar –  
Soziologie  

6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 

Aktuelle Fragen der 
Soziologie I 

4 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

 

Aktuelle Fragen der 
Soziologie II 

6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

R
au

m
- u

nd
 

So
zi

al
en

t-
w

ic
kl

un
g 

Anthropologische Fun-
dierung der Sozialpolitik 

6 W  Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 
 
 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 
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Aktuelle Fragen der 
Sozialpolitik 

6 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

Altern und Sozialraum 
im Welfaremix 

6 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

Sozialpolitik 12 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestim-
mungen überführt 
werden 

s.u. s.u. Wird mit 
Note erlas-
sen 

Grundzüge der  
Wirtschaftsgeographie  

8/6 W Für die erbrachte Prü-
fung Grundzüge der 
Wirtschaftsgeographie 
UND die erbrachte 
Prüfung Seminar zur 
Wirtschaftsgeographie 
ODER Regionalöko-
nomie wird das SM 
Wirtschaftsgeogra-
phie angerechnet  

12 W Wird mit 
Note ange-
rechnet; 
Berech-
nung der 
Note durch 
Gewich-
tung nach 
Leistungs-
punkten 

Seminar zur Wirt-
schaftsgeographie 

4/6 W

Regionalökonomie 4 W

  48  42  

Alle Veranstaltungen der alten Prüfungsordnung (PO), die kein Äquivalent in der neuen PO haben, können unter 
folgenden Voraussetzungen dazu verwendet werden, ein Pflichtmodul  (BM Grundlagen der Sozialwissenschaf-
ten (9 LP), BM Quantitative Methoden (9 LP)) erlassen zu bekommen:  

→ Prüfungen der alten Struktur können dann für den Erlass des neuen BM Quantitative Methoden verwendet 
werden, wenn sie einen Umfang von mindestens 6 CP aufweisen. 

→ Prüfungen der alten Struktur können dann für den Erlass des neuen BM Grundlagen der Sozialwissenschaf-
ten verwendet werden, wenn sie einen Umfang von mindestens 6 CP aufweisen.  

 

Die Fachnote berechnet sich aus den nach LP gewichteten Einzelnoten.   
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Migration Bachelor Regionalstudien China – Betriebswirtschaftslehre 
Migration in das Wahlpflichtfach Betriebswirtschaftslehre: 
 
→ sofern das Wahlpflichtfach Betriebswirtschaftslehre bereits abgeschlossen wurde, kann das gesamte „Wahl-
pflichtfach Betriebswirtschaftslehre“ mit der Studienbereichsnote des alten Wahlpflichtfach Betriebswirtschafts-
lehre angerechnet werden. 
→ sofern innerhalb des Wahlpflichtfachs Betriebswirtschaftslehre der Teilbereich Betriebswirtschaftslehre (32 
CP) abgeschlossen ist, kann der neue Pflichtbereich „Basisbereich BWL“ (33 LP) mit Note angerechnet werden.  

Alte PO Neue PO Bemerkungen 
Teil
grup
pe 

Modultitel CP P/
W 

Soll Modultitel LP P/
W 

Soll 

B
et

rie
bs

w
irt

sc
ha

fts
le

hr
e 

Channel Management 8 W 32 Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. 333 
+ 
94 

Wird mit Note 
erlassen 

Entscheidungstheorie 8 W Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

Finanzmanagement 8 W Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

Investition und Finan-
zierung 

8 W BM Finance 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Marketing 8 W BM Marketing 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Operations Manage-
ment 

8 W BM Supply Chain 
Management 

9 W Wenn nur eine 
Prüfung abge-
legt wurde, 
wird diese 
Note ange-
rechnet. 
Wenn beide 
Prüfungen 
abgelegt wur-
den, wird die 
bessere Note 
angerechnet.5  

Produktion und Logis-
tik 

8 W 

Coperate Development 8 W BM Coperate De-
velopment 

9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Organisation und Per-
sonal 

8 W BM Corporate 
Development 

9 W Wenn nur eine 
Prüfung abge-
legt wurde, 
wird diese 
Note ange-
rechnet. 

Unternehmensführung 
und internationales 
Management 

8 W 

                                                            
3 Neuer Basisbereich mit den Pflichtmodulen: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre  (12LP), Grundlagen der Volkswirtschafts-
lehre (12 LP) und Quantitative Methoden (9 LP) 
4 Neuer Wahlpflichtbereich mit den Modulen: Corporate Development ( 9 LP), Finance (9 LP), Marketing (9 LP), Supply Chain 
Management (9 LP) 
5 Die zweite Veranstaltung kann zum Erlass der neuen Pflichtmodule genutzt werden. 
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Wenn beide 
Prüfungen 
abgelegt wur-
den, wird die 
bessere Note 
angerechnet.5  

Bilanz- und Erfolgs-
rechnung 

8 W Drei Möglichkei-
ten, um Basismo-
dul Grundlagen 
der Betriebswirt-
schaftslehre anzu-
rechnen; aufgrund 
von: 

1. KuL und BuE 
2. Nur KuL 
3. Nur BuE 

12 P Wenn nur eine 
Prüfung abge-
legt wurde, 
wird diese 
Note ange-
rechnet. 
Wenn beide 
Prüfungen 
abgelegt wur-
den, wird die 
bessere Note 
angerechnet.5 

Kosten- und Leis-
tungsrechnung 

8 W 

 Optimierungsmetho-
den 

8 W  Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

 Unternehmens- und 
Wirtschaftsethik 

8 W  Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

 Technik des betriebli-
chen Rechnungswe-
sens 

4 W 4 
 

Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

 Mathematische Me-
thoden 

4 W Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

 Grundlagen des Ge-
nossenschaftswesens 

6 W 12 Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
angerechnet 

 Kooperative Selbsthil-
fe 

6 W Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

 BWL der Kooperative 6 W Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

 Grundzüge der Wirt-
schaftsgeographie 

8/6 W Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

 Seminar zur Wirt-
schaftsgeographie 

4/6 W Kann gemäß den 
unten angegebenen 
Bestimmungen 
überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 
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Alle Veranstaltungen der alten Prüfungsordnung (PO), die kein Äquivalent in der neuen PO haben, können unter 
folgenden Voraussetzungen dazu verwendet werden, ein Pflichtmodul (Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (12 
LP), Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (12 LP), BM Quantitative Methoden (9 LP)) erlassen zu bekom-
men:  

→ für das BM Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre kann KuL und/oder BuE angerechnet werden (Regel 
siehe oben); hat die/der Studierende diese Prüfungen nicht erbracht, können Prüfungen der alten PO für den Er-
lass verwendet werden, wenn sie einen Umfang von mindestens 8 CP aufweisen.  

→ für das neue BM Quantitative Methoden können Prüfungen der alten PO dann für den Erlass verwendet 
werden, wenn sie einen Umfang von mindestens 6 CP aufweisen. 

→ Prüfungen der alten PO können dann für den Erlass des neuen BM Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 
verwendet werden, wenn sie einen Umfang mindestens von 8 CP aufweisen. 

 

Die Fachnote berechnet sich aus den nach LP gewichteten Einzelnoten.   
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Migration Bachelor Regionalstudien China – Volkswirtschaftslehre 

Migration in das Wahlpflichtfach Volkswirtschaftslehre: 
 
→ sofern das Wahlpflichtfach Volkswirtschaftslehre bereits abgeschlossen wurde, kann das gesamte „Wahl-
pflichtfach Volkswirtschaftslehre“ der Neuen Studienstruktur mit der Studienbereichsnote des alten Wahlpflicht-
fachs angerechnet werden.  
→ sofern ein innerhalb des Wahlpflichtfachs Volkswirtschaftslehre der Teilbereich Volkswirtschaftslehre (32 
CP)  abgeschlossen wurde, kann der neue Pflichtbereich „Basisbereich VWL“ (33 LP) mit Note angerechnet 
werden.  

Alte PO Neue PO Bemerkungen 
Teil
grup
pe 

Modultitel CP P/
W 

Soll Modultitel LP P/
W 

Soll 

 

GZ der 
Mikroökono-
mik 

8 P 8 Drei Möglichkeiten, um 
Basismodul Grundlagen 
der Volkswirtschaftslehre 
anzurechnen; aufgrund von: 
1. Mikro und Makro 
2. Nur Mikro 
3. Nur Makro 

12 P 336 
+ 
97 

Wenn nur eine 
Prüfung abge-
legt wurde, 
wird diese 
Note ange-
rechnet. 
Wenn beide 
Prüfungen 
abgelegt wur-
den, wird die 
bessere Note 
angerechnet.5 

 GZ der Mak-
roökonomik 

8 P 8 

B
et

rie
bs

w
irt

sc
ha

fts
le

hr
e 

Allgemeine 
Wirtschaftspo-
litik 

8 W 32 AM Wirtschaftspolitik 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Wirtschaftspo-
litik 

8 W AM Wirtschaftspolitik 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Arbeitsmarkt-
ökonomik 

8 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestimmun-
gen überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen  

International 
Economics 

8 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestimmun-
gen überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

Internationale 
und Monetäre 
Ökonomik 

8 W AM Internationale und 
Monetäre Ökonomik 

9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Geldtheorie 
und -politik 

8 W AM Internationale und 
Monetäre Ökonomik 

9 W Wenn nur eine 
Prüfung abge-
legt wurde, 
wird diese 
Note ange-
rechnet. 
Wenn beide 
Prüfungen 
abgelegt wur-
den, wird die 
bessere Note 
angerechnet.5 

Wachstum und 
Beschäftigung 

8 W 

                                                            
6 Neuer Basisbereich mit den Pflichtmodulen: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (12 LP),  Grundlagen der Volkswirtschafts-
lehre (12 LP), Quantitative Methoden (9 LP) 
7 Neuer Wahlpflichtbereich mit den Modulen: Mikroökonomik (9 LP), Internationale und Monetäre Ökonomik (9 LP), Wirt-
schaftspolitik (9 LP), Finanzwissenschaft (9 LP) 
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Die deutsche 
Wirtschaft im 
20. Jahrhun-
dert / Wirt-
schaftsge-
schichte 

8 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestimmun-
gen überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

Industrieöko-
nomik und 
Wettbewerb 

8 W AM Mikroökonomik 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Mikroökono-
mik (Spielthe-
orie und In-
dustrieökono-
mik) 

8 W AM Mikroökonomik 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Spieltheorie 
und strategi-
sches Denken 

8 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestimmun-
gen überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 

Fiskalpolitik 8 W AM Finanzwissenschaft 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Finanzwissen-
schaft 

8 W AM Finanzwissenschaft 9 W Wird mit Note 
angerechnet 

Economics of 
Strategy  

8 W Kann gemäß den unten 
angegebenen Bestimmun-
gen überführt werden 

s.u. s.u. Wird mit Note 
erlassen 
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Alle Veranstaltungen der alten Prüfungsordnung (PO), die kein Äquivalent in der neuen PO haben, können unter 
folgenden Voraussetzungen dazu verwendet werden, ein Pflichtmodul (Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
(12 LP), BM Quantitative Methoden (9 LP)) erlassen zu bekommen: 

→ Prüfungen der alten PO können dann für den Erlass des neuen BM Grundlagen der Betriebswirtschaftsleh-
re verwendet werden, wenn sie einen Umfang mindestens von 8 CP aufweisen. 

→ für das neue BM Quantitative Methoden können Prüfungen der alten PO dann für den Erlass verwendet 
werden, wenn sie einen Umfang von mindestens 6 CP aufweisen. 

 

Die Fachnote berechnet sich aus den nach LP gewichteten Einzelnoten. 

 


